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Die Risikosituation 
der Automotive-
Industrie in 
Deutschland 

Jahr für Jahr verzeichnet das deutsche Kraftfahrtbundesamt (KBA) weit über 150 sicher-
heitsbedingte Rückrufaktionen. Man unterscheidet dabei zwischen frei willigen, durch 
den Automobilhersteller (Original Equipment Manufacturer – OEM) initiierten, Maß-
nah men und solchen, die vom KBA angeordnet werden. Die über wie gende Anzahl der 
Aktionen werden dabei durch die OEM selbst eingeleitet.

„CONSUMER SATIS
FACTION CAMPAIGNS“ 
AUF DEM VORMARSCH

In den USA, einem der wichtigsten 
Exportländer der deutschen  Auto
motive Industrie, liegt die Anzahl 
der zu rück gerufenen Fahrzeuge 
inzwischen über den Neuzu las sun
gen der einzelnen OEM.

Diese Statistik erfasst aller dings 
nicht die reinen Gewähr leis tungs
aktionen, die vor allem der Kun den
zufrieden heit dienen und Mängel 
beseitigen, die nicht sicherheits
rele vant sind. In den USA heißen 
sie folgerichtig auch „Consumer 
Satisfaction Campaigns“ (CSC) 
und werden dort werbe wirk sam als 
Qualitätsoffensive von den OEM 
vermarktet.

RÜCKRUFAKTIONEN  
IN DEUTSCHLAND

Die Anzahl der in Deutschland 
durch ge führten CSC wird von den 
bei diesen Aktionen technisch oder 

juristisch eingeschalteten Experten 
mindestens genau so hoch einge
schätzt wie die sicher heits bedingten 
Rückrufaktionen über das KBA. 
Da diese durch den OEM bei einer 
Gefährdung für die Gesund heit von 
Personen gemäß der herrschenden 
Rechtsprechung quasi ohne weiteren 
Ermessensspielraum durchgeführt 
werden müssen, erfol gen sie meist 
sehr schnell nach Auftauchen des 
Problems im Felde. 

Der Zulieferer wird relativ früh 
involviert bei der Suche nach der 
sogenannten „Root Cause“ und 
erhält eine Ahnung, was am Ende 
finanziell auf ihn zukommen mag.

CSC sind reine Gewähr leis tungsfälle 
wegen nicht sicher heits relevanter 
Mängel, die behoben werden, wenn 
der Kunde mit der Rekla mation in 
die Werk statt kommt. Je nach natio
nalen „Garantiefristen“, die formal
juristisch als Gewähr leis tungs fristen 
bezeichnet werden müssten, können 
daher Kosten über mehrere Jahre 
auflaufen, bevor der OEM sich an den 
Zulieferer zwecks Kostenübernahme 

wendet. Aller dings kann bei den CSC 
auch eine Tendenz zur proaktiven 
Durch führung verzeichnet werden, 
in dem der OEM die Händler und 
sogar die Kunden dazu aufruft, zur 
kosten losen Reparatur in die Werk
statt zu kommen.

KOSTENFALLE FÜR  
DIE OEM 

Sicher heitsbedingte Rückruf aktio
nen und CSC stellen aufgrund der 
Plattformstrategie für die OEM 
eine enorme Herausforderung dar, 
da nicht selten mehrere hundert
tausend Fahrzeuge betroffen sind –
weltweit gelegentlich sogar mehrere 
Millionen! Die dabei entstehenden 
Kosten können im Einzelfall drei
stellige Millionenbeträge er reichen. 
Die OEM verfolgen dann konsequent 
den Regress gegen den Zulieferer. 
Dies liegt zum einen daran, dass 
die OEM selbst nicht gegen Rück
rufkosten versichert sind. Zum 
anderen sind die OEM aber der 
Auffassung, dass aufgrund der immer 
geringer werdenden Ferti gungstiefe 
ein auftretendes Mangelsymptom 
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ohnehin nur vom Lieferanten ver
ursacht worden sein kann. 

Es haben sich daher bei den OEM 
eigene Regressabteilungen etabliert, 
die nun die Forderungen gegen 
einen oder mehrere Liefer an ten 
intensiv und teil weise unter stützt 
durch die Einkaufs und Rechts
abteilung durch zu setzen versuchen.

DIE KUNDENBEZIEHUNG 
WIRD ZUR VERTRAGS
BEZIEHUNG

Im Zuge dieser Regressierungen ist 
jetzt eine interessante Entwicklung 
zu beobachten: Plötzlich hält die 
„Juristerei“ Einzug in die oft über 
Jahrzehnte gewachsene Kunden
beziehung. Was früher noch per 
Hand schlag unter Inhabern geregelt 
wurde, findet heute zum Teil nur 
noch unter den Argusaugen der 

Rechts abteilungen von OEM und 
Zulieferer statt. 

Ist eine Rechts abteilung nicht 
vor handen, wenden sich die Mittel
ständler zunehmend auch an externe 
Anwaltskanzleien, wobei nur wenige 
tatsächlich über profunde Erfah rung  
in der Auto mobilbranche ver fü gen. 
Denn die Rechtslage ist kritisch: Die 
haftungs begründenden Rege lun gen 
sind nämlich nicht nur „offiziell“ in 
den Gewähr leis tungs ver ein barun
gen und Ein kaufs bedin gungen 
auf ge führt. Häufig finden sich diese 
auch in Quali täts sicherungs verein
barungen und an versteckten Stellen 
in tech nischen Liefer bedin gungen 
oder Lasten heften. Hinzu kommt 
die Inter natio nali sierung der Liefer
ketten und damit die mögliche 
Ein schlägig keit unterschiedlicher 
Rechts systeme. Es bedarf also eines 
erfah renen AutomotiveJuristen auf 
Seiten der Zulieferer, um die Waffen

gleich heit mit den hochgerüsteten 
Rechts abtei lungen der OEM wieder
herzu stellen.

DECKUNGSSCHUTZ 
IN DEUTSCHLAND 
EINZIGARTIG

Neben einer professionellen anwalt
lichen Beratung ist der Zulieferer 
auch darauf angewiesen, sich gegen 
die Ansprüche der OEM aus Rück
ruf aktio nen und CSC zu vernünf
tigen Konditionen risiko gerecht ab
zusichern. Den meisten Zulieferern 
im deutsch sprachigen Raum ist 
sicher nicht bekannt, dass die hier 
erhält lichen Ver siche rungs lösungen 
gegen der artige Risiken relativ ein
malig sind. 

Ihre Mitbe werber im Bieter ver
fahren aus Fernost zum Beispiel 
haben es in der Praxis schwer, sich 
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adä quaten Versicherungsschutz zu 
ver nünf tigen Konditionen zu be
sorgen. Ebenso geht es den Zu liefe
rern in den USA oder Süd amerika. 

Es ist daher ein nicht zu unter
schätzen der Wettbewerbs vorteil, den 
die Assekuranz den Zulieferern hier 
zur Verfügung stellt. Geschätzte 90 % 
der sogenannten Tier1System
lieferanten, die direkt an den OEM 
liefern, haben deshalb auch einen wie 
auch immer ausgeprägten Deckungs
schutz gegen Ansprüche der OEM 
aufgrund von Rück ruf ak tio nen oder 
CSC ein ge kauft. Viel fach werden sie 
auch nur als zerti fi zierter Liefe rant 
für das Bieter ver fah ren zu ge lassen, 
wenn sie gegenüber dem OEM eine 
ent sprechende Deckung nach weisen 
können.

Die Tier1Lieferanten wiederum 
ver suchen, in „Back to back“
Verträgen mit ihren Lieferanten die 
gleichen Liefer be dingun gen durch
zu setzen, die sie gegen über den 
OEM unter zeichnen mussten. Dazu 
ge hört auch der Nach weis eines aus
reichenden Ver siche rungs schutzes. 
Von daher hat sich bei den Tier2 
und den nach folgen den TierEbenen 
eben falls die Bereit schaft für den 
Ab schluss von Ver siche run gen 
gegen die im Regress wege auf sie 
zu kommen den Kosten forde rungen 
durch ge setzt. Aller dings zeigt sich 
die Quali tät des Ver siche rungs
schutzes meistens erst im Schaden
fall, insbe sondere, wenn im Vor feld 
keine pro fessio nelle Beratung durch 
einen Ver siche rungs makler statt ge
funden hat.

Die Haftpflichtsparte der Ver siche
rer setzt sich auch aus Ver siche
run gen gegen Rück ruf aktio nen und 
CSC zu sammen. Diese sind immer 
nur im Zusammen hang mit der 
Betriebs und Produkt haftpflicht
ver sicherung und nicht separat 
erhält lich. Isoliert betrachtet hätten 
näm lich alle Versicherer wegen 
der vielen Schadenfälle ein großes 
Kosten problem; nur in Kombination 

mit der allgemeinen Haft pflicht er
scheint das Geschäft noch rentabel.

Da die Versicherungsprämien aber 
seit vielen Jahren im sogenannten 
Soft Market eine AlltimeBaisse 
erreicht haben und auch die Anlage 
der Prämien an den Finanz märk ten 
keine interessanten Renditen mehr 
verspricht, müssen sich die Ver
sicherer wieder auf das Kern geschäft 
konzentrieren und versuchen, die 
Verträge mit Zulieferern rentabel zu 
gestalten.

VERSICHERER BEI 
SCHADENREGULIERUNG 
RESTRIKTIV

Sind diese im Branchenjargon 
„Sanierungen“ genannten Bemü
hungen wegen der scharfen Wett be
werbs situation nicht ohne weiteres 
auf der Vertrags und damit der 
Prämien seite erfolgreich, kann 
die Ent wicklung nur dahingehen, 
dass im Schadenfall der Grund und 
die Höhe des Anspruchs kritisch 
hinterfragt werden. Dies passiert 
insbesondere auf der tech nischen 
Seite, wenn es um die Ermittlung der 
Ursachen der Kunden rekla ma tion 
und die Höhe der geltend gemachten 
Kosten geht. Hierzu bedienen sich 
nahezu alle Ver sicherer außen
stehen der Sach ver ständiger oder 
halten eigene hoch speziali sierte 
Abteilungen von Technikern und 
Ingenieuren vor.

GESCHÄFTSBEZIEHUNG 
GERÄT UNTER DRUCK

Rück ruf aktio nen und CSC sind sehr 
komplexe, anspruchs volle Schaden
fälle, da die Ansprüche meist von den 
Kunden der Ver siche rungs nehmer 
geltend gemacht werden und die 
Geschäfts beziehung damit erheblich 
unter Druck gerät. Gleichzeitig muss 
die Liefer beziehung aufrechterhal
ten bleiben – nicht selten ein Druck
mittel der OEM, den Fall schnell zu 
erledigen und sich ihren An sprüchen 

BRANCHEN - 
EXPERTISE
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zu fügen. Hier Licht ins Dunkel zu 
bringen ist die primäre Aufgabe der 
Sachverständigen. Die Ermittlung 
der „Root Cause“ und damit die 
Beant wortung der Frage, ob das 
Produkt des Lieferanten tatsächlich 
mangel haft ist, steht im Vorder grund 
der Untersuchungen.

Die jahrzehntelange Regulierungs
praxis zeigt, dass die meisten Fälle 
eine Gemengelage von Schnitt
stellen ver antwortlich keiten und 
unreflek tierten Freigaben sind, von 
unter zeich neten, nicht erfüll baren 
Lasten heften und unspe zifischen 
Spezi fi kationen, von Ent wicklungs
irrtümern und „Verschlimm besse
rungen“.

WER KOMMT FÜR DEN 
SCHADEN AUF?

Nach Feststellung der „Root Cause“ 
stellt sich dann die Frage, wer diesen 
Mangel rechtlich zu ver treten hat, 
wer also letzten Endes dafür zahlt. 
Denn die Ver sicherer sind nur dann 

in der Zah lungs ver pflich tung gegen
über dem Anspruch steller, wenn der 
eigene Ver siche rungs neh mer den 
Mangel auch verschuldet hat. Dies 
gilt zumindest noch nach deutschem 
Recht. Auch wenn inzwischen die 
reinen Aus und Einbaukosten 
durch eine Novellierung des § 439 
BGB dem Händler durch den OEM 
ver schul dens unabhängig zu zahlen 
sind. Wobei unter Juristen streitig 
ist, wie sich das letztlich auf die 
Regress kette auswirkt.

Das hat sich zu einem zeitinten
siven und spitzfindigen Technik 
und Rechts ringkampf zwischen 
Versicherern, Versicherungsmaklern 
und speziali sierten Rechts anwalts
kanzleien ent wickelt. Denn der 
Versicherer hat auch die Auf gabe, 
unberechtigte Ansprüche abzu
wehren, sich also in die Kunden
beziehung einzu mischen und dem 
Kunden des Ver siche rungs neh mers 
die Stirn zu bieten und not falls auch 
eine Klage durch den An spruch
steller in Kauf zu nehmen. Gericht

lich aus ge tragene Streitig keiten 
zwischen Kunden und Lieferanten 
sind aber immer noch die Aus
nahme. Denn die große Heraus
forde rung für die involvierten 
pro fessionellen Berater ist es, als 
Rechts anwalt, Sachverständiger 
oder Versicherungsmakler eine für 
alle Seiten tragbare Lösung im Vor
feld zu finden.

FAZIT

Zusammenfassend kann man 
sagen, dass die Zulieferer in den 
Bereichen Qualitäts, Vertrags 
und Versicherungsmanagement 
erheblichen Herausforderungen 
gegen über stehen. Diesen kann 
nicht mehr auf herkömmliche 
Weise begegnet werden, sondern 
es bedarf der entscheidenden 
Professio nali sierung der Zulieferer, 
auch und gerade in diesen bislang 
eher stiefmütterlich behandelten 
Bereichen.
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